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Text 

§ 210 

Berufung 

(1) Die Mitglieder des Zentralbetriebsrates werden von der Gesamtheit der Mitglieder der im 
Unternehmen errichteten Betriebsräte aus ihrer Mitte nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes 
(§ 178 Abs. 2) geheim gewählt. Jedem wahlberechtigten Betriebsratsmitglied kommen so viele Stimmen 
zu, als der Zahl der bei der letzten Betriebsratswahl wahlberechtigten Dienstnehmer, geteilt durch die 
Anzahl der Gewählten, entspricht. 

(2) Die Wahl hat mittels Stimmzettels, und zwar durch persönliche Stimmabgabe oder durch 
briefliche Stimmabgabe im Postweg, zu erfolgen. 

(3) Bei Erstellung der Wahlvorschläge soll auf eine angemessene Vertretung der Dienstnehmerinnen 
und der Dienstnehmer, der Gruppen der Arbeiter und Angestellten und der einzelnen Betriebe des 
Unternehmens im Zentralbetriebsrat Bedacht genommen werden. 

(4) Der Wahlvorstand besteht aus mindestens drei Betriebsratsmitgliedern. Jeder im Unternehmen 
bestehende Betriebsrat hat eines seiner Mitglieder in den Wahlvorstand zu entsenden. Die Zahl der 
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Mitglieder des Wahlvorstandes kann mit Zustimmung aller im Unternehmen bestellten Betriebsräte bis 
auf drei herabgesetzt werden. Bestehen in den Betrieben des Unternehmens nur zwei Betriebsräte, so sind 
zwei Mitglieder des Wahlvorstandes vom Betriebsrat des nach der Zahl der Dienstnehmer größeren 
Betriebes zu entsenden. Der Wahlvorstand hat nach seiner Bestellung die Wahl unverzüglich 
vorzubereiten und innerhalb von vier Wochen durchzuführen. 

(5) Auf die Berufung des Zentralbetriebsrates sind die Vorschriften der §§178 Abs. 3, 181 Abs. 2, 
183 Abs. 1, 184, 186 und 187 sinngemäß anzuwenden. 
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